
der Landwirtschaftsbetriebe der Kampf um höhere 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit nicht als eine 
„Aktion“ neben dem Plan und dem Wettbewerb ange
sehen wird, sondern als Mittel zur Erfüllung der Auf
gaben des Betriebes in den sozialistischen Wettbewerb 
einbezogen ist. So hat sich z. B. die Kooperative Abtei
lung Pflanzenproduktion Groß Miltzow (Kreis Stras
burg) sowohl im Wettbewerbsprogramm des Betriebes 
als auch in den Erntewettbewerben konkrete Ziele auf 
dem Gebiet der Ordnung, Disziplin und Sicherheit ge
stellt. Die Ergebnisse werden genau wie die ökonomi
schen Aufgaben öffentlich ausgewertet und moralisch 
wie auch materiell anerkannt. Die Genossenschaftsbäue
rinnen und -bauern, die Arbeiterinnen und Arbeiter 
der Kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion wen
den dabei die Bassow-Methode unter ihren konkreten 
Bedingungen an.
In den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten muß die Besonderheit berücksichtigt werden, daß 
keine Gewerkschaftsorganisationen bestehen, die den 
Wettbewerb organisieren. In diesen landwirtschaftlichen 
Betrieben hängt deshalb die Entwicklung der Initiati
ven für vorbildliche Ordnung, Disziplin und Sicherheit 
maßgeblich von der Aktivität der genossenschaftlichen 
Organe — der Vollversammlung und des Vorstandes so
wie der Kommission für Ordnung und Sicherheit — ab. 
Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Leitungs
tätigkeit der Abteilungen Land- und Nahrungsgüter
wirtschaft der Räte der Bezirke und Kreise und die 
ständige Unterstützung durch die Gemeindevertretun
gen und ihre Räte sowie ggf. durch die Gemeindever
bandsräte und ihre Organe. Im Bezirk Neubrandenburg 
hat der Bezirkstag z. B. in seinem Beschluß vom
24. April 1974 die konkreten Aufgaben und Ziele der 
Bewegung für vorbildliche Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit in der Landwirtschaft festgelegt 
In den Landwirtschaftsbetrieben ist — wie die Unter
suchungen der Arbeitsgruppe des Verfassungs- und 
Rechtsausschusses ergeben haben — die Initiative der 
Gemeindevertretungen und ihrer Räte bei der Ent

faltung der Bewegung für vorbildliche Ordnung, Diszi
plin und Sicherheit zu spüren. Die LPGs und KAPs 
arbeiten mit der Gemeindevertretung und dem Rat in 
allen wesentlichen Fragen der Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit zusammen. Diese Gemeinschaftsarbeit ist 
erforderlich, weil sich der Produktionsprozeß des Land
wirtschaftsbetriebes auf dem Territorium der jeweili
gen Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes vollzieht 
und ein wesentlicher Teil der Aufgaben in den Ver
antwortungsbereich beider Partner fällt, so z. B. die 
Organisation und Wirksamkeit der freiwilligen Feuer
wehr und des Brandschutzes, die Verkehrssicherheit, 
die Durchsetzung der Seuchenhygiene, die rationelle 
Nutzung aller Bodenflächen. Deshalb ist es vorteilhaft, 
wenn Gemeinde und Landwirtschaftsbetrieb gemein
sam mit abgegrenzten und aufeinander abgestimmten 
Aufgaben und Zielen den Kampf um den Titel „Be
reich der vorbildlichen Ordnung, Disziplin und Sicher
heit“ führen.
Bei den Untersuchungen der Arbeitsgruppe des Ver
fassungs- und Rechtsausschusses konnte auch festgestellt 
werden, daß in den Gemeinden und Gemeindeverbän
den ein enger Zusammenhang zwischen dem Wettbe
werb „Schöner unsere Städte und Gemeinden — Mach 
mit!“ und dem Kampf um den Titel „Bereich der vor
bildlichen Ordnung, Disziplin und Sicherheit“ bestehen 
muß und in vielen Fällen bereits besteht. In vielen 
Wettbewerbsprogrammen der Gemeindevertretungen 
und der Ortsausschüsse der Nationalen Front sind des
halb auch auf diesem Gebiet in Wechselwirkung mit 
den Aufgaben zur Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen konkrete Ziele zur Festigung von 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit enthalten, die bei 
der Auswertung abgerechnet werden.
Die Bewegung für vorbildliche Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit wird auch in der Landwirtschaft durch die 
Justiz- und Sicherheitsorgane unterstützt. Besonders 
ist dabei die Arbeit der Abschnittsbevollmächtigten der 
Volkspolizei und der Gruppen der Volkspolizeihelfer 
hervorzuheben.
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Die Regelung der hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Reparaturen 
im ZGB
Die immer bessere Versorgung der Bevölkerung mit 
Dienstleistungen ist ein wichtiges Anliegen der sozia
listischen Gesellschaft. Sowohl der Entwurf des Pro
gramms der SED als auch der Entwurf der Direktive 
des IX. Parteitags der SED zur Entwicklung der Volks
wirtschaft der DDR 1976—1980 orientieren darauf, 
den volkseigenen Dienstleistungs- und Reparaturbe
reich bedeutend zu verstärken und auch den Beitrag der 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks zur Siche
rung des Bedarfs an Dienstleistungen zu erhöhen. Das 
Ziel besteht darin, den wachsenden Bedarf der Bürger, 
insbesondere der Arbeiterfamilien, der werktätigen 
Frauen und der Schichtarbeiter, an wichtigen Dienstlei
stungsarten in hoher Qualität zu befriedigen und dabei 
kürzere,Lief er- und Wartezeiten sowie moderne Kun
dendienste zu gewährleisten./l/
Bei der Verwirklichung dieser Aufgaben werden die ge
setzlichen Regelungen über die hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungen und Reparaturen (§§ 164 bis 188 ZGB) 
eine große Rolle spielen. Eine wichtige Grundlage für 
ihre Anwendung in der Praxis sind die in den Allge-
/!/ Vgl. Einheit 1976, Heft 2, S. 145 und 231 f.

meinen Bestimmungen für Dienstleistungen (§§ 162, 163 
ZGB) gegebenen Orientierungen zu den Aufgaben und 
Pflichten der Dienstleistungsbetriebe (DLB). Danach ist 
die planmäßige Versorgung der Bürger mit Dienstlei
stungen eine gesetzliche Verpflichtung der DLBs und 
der für sie zuständigen wirtschaftsleitenden Organe. Zu 
den grundlegenden Pflichten der DLBs gehört es, die 
vorhandenen Dienstleistungs- und Reparaturkapazitä
ten rationell zu nutzen und planmäßig zu erweitern, die 
Qualität der Dienstleistungen bei gleichzeitiger Verkür
zung der Warte- und Lieferzeiten ständig zu erhöhen, 
das Netz der Annahmestellen zu erweitern und den 
Kundendienst zu verbessern (§ 163 Abs. 1 ZGB).
Wie auf anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
(z. B. bei der Versorgung der Bürger mit Konsumgü
tern) wird es auch den DLBs nur dann möglich sein, 
ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen, wenn die 
Bürger an der Lösung dieser Aufgabe aktiv mitwir- 
ken./2/ Dementsprechend haben die DLBs dieses demo-

/2/ Vgl. hierzu augemein G. Baranowskl/B. Kaden/H. Krüger, 
„Zur Ausgestaltung des Rechts der Bürger und Ihrer Kollek
tive auf Mitwirkung im ZGB“, NJ 1975 S. 538 H.
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